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worden sind, einen Meldeschein zur Festsetzung der Lohn- oder Verdienstausfall-
entschidigung auszufiillen und der zustindigen Ausgleichskasse einzureichen. Durch
solche Unachtsamkeiten erleidet die Auszahlung der Wehrmannsentschidigungen
vielfach Verzégerungen, was die Wehrminner zur Anbringung von Reklamationen
bei den Ausgleichskassen veranlasst.

Unseres Erachtens liegt die Schuld fiir verspitete Auszahlungen von Ent-
schidigungen weniger bei den Ausgleichskassen als vielmehr bei einzelnen
Rechnungsfithrerm. Es haben schon Wehrminner bei unserer Kasse vorgesprochen
und erklirt, der Fourier habe ihnen bekannt gegeben, dass es nicht mehr notwendig
sei, einen Meldeschein auszufiillen.

Um Abhilfe zu schaffen, gelangen wir an Sie mit der hoflichen Bitte, in Threm
Organ ,,Der Fourier die Rechnungsfithrer wieder einmal auf die Bestimmungen
im ,,Merkblatt* fir die Truppenrechnungsfiihrer iiber den Bezug von Lohn-,
Verdienst- und Studienausfallentschiadigungen® hinzuweisen. Nach diesen Bestimm-
ungen hat ein Wehrmann jedes Jahr einen Meldeschein auszufiillen, und zwar soll
der Meldeschein ausgefiillt werden, wenn der Wehrmann erstmals in den Militér-
dienst einrtickt. (Vergl. die Ausfihrungen im Merkblatt Ziffer III, Abs. 1).

Um Verzégerungen in der Auszahlung der Wehrmannsentschidigungen vor-
zubeugen, wird im Merkblatt empfohlen, dass die Meldescheine méoglichst vor dem
Einrticken oder wihrend des Militdrdienstes ausgefiillt und eingereicht werden.
Wo die Meldescheine einzureichen sind, geht aus dem Merkblatt ebenfalls hervor.
Zwecks Festsetzung der Hohe der Entschidigungen sind die Ausgleichskassen un-
bedingt auf die Angaben auf dem Meldeschein angewiesen.

In Anbetracht, dass es im Interesse aller Wehrminner und ihrer Familien
liegt, dass die Entschidigungen rechtzeitig ausbezahlt werden, nehmen wir gerne
an, dass Sie einer Mitteilung im Sinne der obigen Ausfithrungen im ,Fourier”
Raum geben kénnen.*

Seit Erhalt dieses Briefes ist nun auch ein neues ,,Merkblatt“ den Kom-
mandanten zugestellt worden. Wir verweisen auf die nachstehenden Ausfiihrungen.

Zwei wichtige ,,Merkbldtter” fiir den Rechnungsfiihrer

Der Nr. 1 vom 31. Mirz 1950 des ,,Militiramtsblattes®, die gegen Ende
April versandt worden ist, liegen zwei ,,Merkblitter bei, welche jeder Rechnungs-
fithrer kennen muss:

No. A 55d—d betrifft das Merkblatt fiir die Truppenrechnungsfiihrer iiber
den Bezug von Lohn-, Verdienst- und Studienausfallentschidigungen®, welches vom
Bundesamt fiir Sozialversicherung herausgegeben wurde und vom 31. Januar 1950
datiert ist.

Auf diesem Merkblatt ist ausdriicklich vermerkt, dass es vom Kommandanten
dem Rechnungsfithrer zu libergeben ist. Es wird deshalb nicht nétig sein, auf den
Inhalt desselben an dieser Stelle einldsslich zu sprechen zu kommen. Das Merkblatt
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sollte aber von jedem Rechnungsfithrer vor dem Einriicken in €inen Dienst genau
studiert werden. Es enthilt eine Reihe von Vorschriften, die der Rechnungsfithrer
zu befolgen hat, will er sich nicht unliebsamen Reklamationen und Nachforschungen
nach dem Dienst aussetzen. Insbesondere verweisen wir erneut darauf, dass
Meldescheine jedes Jahr auszustellen sind.

Rechnungsfithrer, die dieses Merkblatt nicht besitzen, fordern wir auf, es
bei ihrem Kommandanten zu verlangen.

Die zweite Beilage zum Militiramtsblatt vom 31. Mirz 1950 ist von der
Eidg. Steuerverwaltung herausgegeben, trigt die Nummer A 55e—d und betitelt
sich ,,Merkblatt fiir 'die Truppenrechnungsfiithrer iiber die Warenumsatz-, Luxus-
und Verrechnungssteuer’,

Auch dieses Blatt gehort — nach unserer Auffassung — zu den Akten des
Truppenrlechhuzngsfﬁhrers, wenn dies auch, im Gegensatz zum Merkblatt Gber
den Lohn- und Verdienstersatz, nicht ausdriicklich darauf erwihnt ist. Ein Leser
hat uns in freundlicher Weise ecine Zusammenstellung der wichtigsten Bestim-
mungen {ibermittelt, die wir nachstehend zum Abdruck bringen:
Warenumsatzsteuer:

Gemiss Bundesbeschluss vom 21. Dezember 1949 wird die Warenumsatzsteuer
auch in den Jahren 1950 und 1951 erhoben. Die Armee gilt nach diesen Bestim-
mungen weder als Grossist noch als steuerpflichtiger Urproduktenbeziiger, sondern
nur als Konsument. Die an die Armee gelieferten Waren gelten als Detail-
lieferungen. Die von den Rechnungsfihrern zu bezahlende Wust betrégt:

a) 40 fir alle Waren, mit Ausnahme der nachstehend unter lit. b und ¢ ge-
nannten;

b) 20/ fir Lebensmittel (Ess- und Trinkwaren ohne alkoholische Getrinke),
Seifen und Waschmittel;

—- Diingstoffe, Streue- und Futtermittel;

— Griinfutter und Futterzellulose, feste und flissige Brennstoffe;

¢) steuerfrei ,

—- Gas (Kochgas in eingebauten Erdibertragungsleitungen),

— Wasser (gewdhnliches Wasser in eingebauten Erdiibertragungsleitungen),
Elektrizitat (elektrischer Strom in feststehenden Uebertragungsleitungen),

— Getreide (einschliesslich Mais und Reis),

- Getreidemehl und -griess,

- Kartoffeln,

—- Brot,

—- Kochsalz,

— Milch (Vollmilch, Magermilch, Buttermilch und Rahm, frisch oder pasteurisiert),
Yoghurt- und Kefirmilch, Schotte),

—— Butter (frisch, gesalzen oder ei.ngesottxen),

— Kise (einschliesslich Zieger und Quark),

-— Obst und Gemiise (frisch und gedorrt),

—- frische Eier,
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—— lebendes Vieh (auch Schlachtvieh),
— Zeitungen (einschliesslich Zeitschriften);
ferner (seit 1. Januar 1950):
— Kindermehle der Position 19 des schweizerischen Gebrauchszolltarifs,
— Zwieback,
— Teigwaren, ‘
— Suppen, kondensiert, in fester oder flissiger Form sowie Juliennes und
dhnliche Suppenartikel,
— Gemiise eingesalzen,
— Eier, konserviert,
— - Speisedle und Speisefette,
— Fleisch und Wurstwaren, frisch, gefroren, gesalzen, geriuchert oder geddrrt
(ausgenommen Wildpret, Gefliigel, Schalen- und Krustentiere und dergleichen),
— Fische, frisch oder gefroren,
- Zucker,
Kaffee, roh oder gerostet, Kaffeesurrogate,
-~ Kakaopulver.

Die Wust kann dem Kiufer offen oder verdeckt verrechnet werden, :d. h.
sie 1st im Preise einkalkuliert oder sie kann einzeln verrechnet werden.

Far Verkiufe der Truppe (Abfille, Kiichenabfille, Altmaterial usw.) darf
keine Wust in Rechnung gestellt werden, weil die Truppe nicht steuerpflichtig
ist gegentiber der eidg. Steuerverwaltung.

Luxussteuer:

Gemiss Bundesbeschluss vom 21. Dezember 1949 betreffend die Uebergangs-
ordnung des Finanzhaushaltes des Bundes wird die Luxussteuer auch in den
Jahren 1950 und 1951 nach den Vorschriften des Bundesratsbeschlusses vom
13. Oktober;29. Dezember 1942 (L StB) erhoben.

Verrechnungssteuer:

Die Riickerstattung der zu Lasten der Truppen- und Hilfskassen in Abzug ge-
brachten Verrechnungssteuer ist bei der Eidg. Steuerverwaltung, Bundesgasse 32,
Bern, zu beantragen; es ist dazu das bei dieser Amtsstelle erhiltliche Formular
Nr. R 25 zu verwenden. Der Antrag ist innerhalb der auf die Filligkeit der
steuerbaren Leistung folgenden 3 Kalenderjahre einzureichen. Mit dem Ablauf
des dritten Jahres erlischt ein Anspruch auf Riickerstattung endgiiltig.

Anspriiche aus 2 oder 3 Jahren sowie Anspriiche der Truppen- und der
Hilfskasse konnen in einem einzigen Antrag zusammengefasst
werden,

Zinsen von auf den Namen lautenden Spar- und Depositenheften, die im
Kalenderjahr Fr. 15.— brutto nicht iibersteigen, sind im Antrag nicht aufzu-
fithren, da sie dem Verrechnungssteuerabzug nicht unterliegen.
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Im Adressfeld des. Antragformulars ist die Bezeichnung der Truppeneinheit
und die genaue Adresse des Rechnungsfithrers unerlisslich; die Bezeichnung der
Kasse (Truppenkasse, Hilfskasse) ist auf der Formularriickseite in der Spalte der
Kapitalanlagen anzugeben.

Ordonnanzschuhe fiir die Luftschutztruppen

Nachdem die Luftschutz-Fouriere ebenfalls unserem Verband angehoren, wer-
den wir auch den Belangen des Luftschutzes unsere Aufmerksamkeit schenken. In
diesem Sinne hat uns ein ehemaliges Zentralvorstandsmitglied des aufgeldsten
Luftschutz-Rechnungsfithrerverbandes ersucht, nachstehende Meldung aus der
Tagespresse zum Abdruck zu bringen, welchem Wunsche wir gerne nach-
kommen:

,,Der Bundesrat hat beschlossen, den neurckrutierten Angehorigen der o6rt-
lichen Luftschutztruppe anlisslich ihres Einriickens in die Rekrutenschule ein
Paar Ordonnanzschuhe unentgeltlich abzugeben. Durch diese Massnahme wird
eine bessere Ausriistung der Luftschutztruppe mit feldtauglichem Schuhwerk
angestrebt. Die bis jetzt festgelegte Ausrichtung einer Schuhentschidigung fiir
jeden besoldeten Diensttag wird fir diejenigen Angehorigen der 6rtlichen
Luftschutztruppe beibehalten, die nicht zu linger dauernden Ausbildungsdiensten
einberufen werden."

Der Einsender schreibt dazu:

,,Mit diesem Beschluss gewinnen die Vorschriften iiber das Schuhwerk auch
fiir den Kommandanten, den Feldweibel und den Rechnungsfiihrer des Luft-
schutzes Bedeutung. Es sei darum auf die wertvollen Ausfithrungen in der April-
Nummer des ,,Fourier, S. 73, verwiesen, welche alles Wissenswerte zum Thema
Ordonnanzschuhwerk enthalten.® M,/LU.

Materialveriuste der Truppe

Durch die Tagespresse machte in den letzten Wochen nachstehende Notiz, die
auch den militirischen Rechnungsfihrern zu denken gibt, die Runde:

r. Der Wert des Korpsmaterials einer Division im WK. betrdgt ohne Munition
und ohne die vom Park gelieferten Motorfahrzeuge rund 30 Millionen Fr. Leider
zeigen die Materialverluste, dass die Truppe dem ihr anvertrauten Bundesver-
mégen nicht immer die gebithrende Sorgfalt angedeihen lisst. In Rekruten- und
Kaderschulen sind die Materialverluste von 88,606 Fr. im Jahre 1947 auf 95,596 Fr.
im Jahre 1948 und auf 111,026 Fr. im Jahre 1949 angestiegen! Von Wieder-
holungskursen und Erginzungskursen wurde letztes Jahr Material im Werte von
118,600 Fr. verloren. Wiahrend des Aktivdienstes verlor die Armee im Jahre 1940
Material im Werte von einer halben Million Fr. Die Betrige sanken 1941 und
1942 bis auf 373,116 Fr. um 1943 und 1944 wieder auf je rund 400,000 Fr. an-
zusteigen.



	Zwei wichtige "Merkblätter" für den Rechnungsführer

